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Öffentliche Kundmachung 
 

Von der Marktgemeinde Stainach-Pürgg wird folgende Anstellung öffentlich 
ausgeschrieben: 

 
 

1 Mitarbeiter/in (Facharbeiter/in)  
für den Wirtschaftshof (Vertragsbedienstete/r)  
für 40 Std./Woche zum ehest möglichen Eintritt 

 
 
Aufgabenbereiche: 

 Alle anfallenden Arbeiten im Wirtschaftshof  
 Winterdienst  
 Vertretung Wassermeister 

 
Fachliche Qualifikationen: 

 Abgeschlossene handwerkliche Ausbildung 

 Führerschein Klasse B, F (Klasse E ist beizubringen bzw. Klasse C von Vorteil) 

 Bei männlichen Bewerbern: abgeschlossener Wehr- oder Zivildienst 
 
 
Persönliche Qualifikationen: 

 Flexibilität, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Organisationsvermögen 

 Bereitschaft zur Mehrleistung (speziell im Winterdienst) 

 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 
 
 
Es erwartet Sie ein vielfältiges, attraktives und herausforderndes Aufgabengebiet, ein 
angenehmes Arbeitsklima und die Möglichkeit zur laufenden Aus- und Weiterbildung. 

Die Voraussetzungen für eine Anstellung sowie die Entlohnung sind im 
Steiermärkischen Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1962 idgF geregelt 
(Mindestgehalt auf Basis 40 Wochenstunden EUR 2.401,40); Überzahlung sowie 
Anrechnung von Vordienstzeiten sind möglich. Die Anstellung erfolgt vorerst ein Jahr 
auf Probe, bei entsprechender Eignung erfolgt die Übernahme als 
Vertragsbedienstete/r. 
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Bewerbungen sind schriftlich unter Anschluss sämtlicher Unterlagen 
(Motivationsschreiben, Lebenslauf, Nachweise über abgeschlossene Ausbildungen, 
eventuelle Dienstzeugnisse, Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, 
Führerscheinkopie, aktueller Strafregisterauszug) an die Marktgemeinde Stainach-
Pürgg, zH Herrn Bürgermeister Roland Raninger, Hauptplatz 27, 8950 Stainach-Pürgg 
(gde@stainach-puergg.gv.at) bis spätestens 05.06.2025 einlangend zu richten. 

 
Der Bürgermeister: 

 
Roland Raninger  
 

angeschlagen am: 15.05.2025 
 

abgenommen am: 05.06.2025 


